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Regeste

Baubewilligungspflichtig sind künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte
Einrichtungen, die in bestimmter fester Beziehung zum Erdboden stehen und die
Nutzungsordnung zu beeinflussen vermögen, weil sie entweder den Raum äusserlich
erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen. Dazu
gehören auch länger aufgestellte Fahrnisbauten.
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